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Mitteilung an den Präsidenten der obgenannten Gemeinde.

Liestal, den  191 

Für die Polizeidirektion,
Der Sekretär:

Srawtag den

Sollten begründete Klagen über Belästigung der Nachbarschaft, Nachtlärm auf den Straßen und sonstige 
Mißbräuche anläßlich einer Freinacht eingehen, so soll dem betreffenden Wirte bezw. für den betreffenden 
Verein gemäß Beschluß des Regierungsrates vom 11. Februar 1899 auf eine gewisse Zeit keine Bewilligung 
mehr erteilt werden. Die Gesuche um Erteilung einer Bewilligung müssen jeweilen am Tage vorher der 
Polizeidirektion schriftlich eingereicht werden. 

16.Januar 1918.
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Mitteilung an den Präsidenten der obgenannten Gemeinde.

Liestal, den 6 ♦Juni"

Für die Polizeidirektion,
Der Sekretär:

| Gmdrts. Beschluss No.ffiLv.

Sollten begründete Klagen über Belästigung der Nachbarschaft, Nachtlärm auf den Straßen und sonstige 
Mißbräuche anläßlich einer Freinacht eingehen, so soll dem betreffenden Wirte bezw. für den betreffenden 
Verein gemäß Beschluß des Regierungsrates vom 11, Februar 1899 auf eine gewisse Zeit keine Bewilligung 
mehr erteilt werden. Die Gesuche um Erteilung einer Bewilligung müssen jeweilen am Tage vorher der 
Polizeidirektion schriftlich eingereicht werden.
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Mitteilung an den Präsidenten der obgenannten Gemeinde.

Liestal, den UÄL-' 7 .^'rs 1917,
Für die Polizeiriirektion,

Der Sekretär:

Sollten begründete Klagen über Belästigung der Nachbarschaft, Nachtlärm auf den Straßen und sonstige 
Mißbräuche anläßlich einer Freinacht eingehen, so soll dem betreffenden Wirte bezw. für den betreffenden 
Verein gemäß Beschluß des Regierungsrates vom 11. Februar 1899 auf eine gewisse Zeit keine Bewilligung 
mehr erteilt werden. Die Gesuche um Erteilung einer Bewilligung müssen jeweilen am Tage vorher der 
Polizeidirektion schriftlich eingereicht werden.
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